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+ Kooperationspartner  

+ Betreuer/innen 

+ rechtlicher Rahmen 

+ finanzielle Hauptlast 
+ Sachaufwandsträger 

+ finanzieller Zuschuss 

+ Organisation 

+ Verantwortung 

Offene Ganz- 

tagsschule 



Kooperationspartner unseres Gymnasiums 

 

 

 

 

 

 

„Sie gehört zur Gruppe des Bildungswerkes der Bayerischen Wirtschaft e. V. und ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Beruflichen 

Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH.“ 

 

gfi gGmbH 

Gesellschaft zur Förderung 

der beruflichen und 

sozialen Integration 

Nürnberg/ Erlangen 

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Zahlen im Schuljahr 2010/11: 

45 Schüler von der 5. bis zur 7. 

Jahrgangsstufe 

in zwei Gruppen 

vier qualifizierte Betreuer/innen 

der gfi 

Dauer und Ablauf der Betreuung: 

 
13.00 – 13.45 Uhr:  gemeinsames Mittagessen in der Mensa 

 

13.45 – 15.15 Uhr:  Erledigung und Ü berpru fung der schriftlichen 

             Hausaufgaben 

 

15.15 – 16.00 Uhr: diverse Freizeitangebote 



                                

Gruppenraum W001: 
Erledigung und Überprüfung der schriftlichen 
Hausaufgaben (13.45 – 15.15 Uhr)

 

Gruppenraum W001: 
Erledigung und Überprüfung der schriftlichen 
Hausaufgaben (13.45 – 15.15 Uhr)

 



 

 

 

 

 

 

 

                             

Räume:
(im Westbau, vom Innenhof aus gesehen)

Computerraum W103

Gruppenraum W102

Mensa

 

Raumkonzept: 
Die Ganztagsschule ist vollsta ndig im Westbau untergebracht: 

 

+  Den meisten Ganztagsschu lern (5. Klasse) ist der Westbau vertraut. 

 

+ Im Westbau gibt es nahezu keinen Nachmittagsunterricht (Ünruhe bei den Freizeit- 

        angeboten). 

 

+  Der Westhof kann deshalb problemlos genutzt werden. 

 

 

Räume:
(im Westbau, vom Westhof aus gesehen)

Gruppenraum: W001

Mensa

Aufenthaltsraum: WU03



 

 

Anmeldung: 

Mindestens zwei 

Nachmittage müssen 

gebucht werden. 

Der Besuch des offenen 

Ganztagsangebots ist 

während des gesamten 

Zeitraums, für den eine 

Anmeldung erfolgt ist, 

verpflichtend.  

Schülerinnen und Schüler können nur auf schriftlichen Antrag  

in begründeten Ausnahmefällen durch die Schulleitung  

beurlaubt werden. 


